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Kundenempfehlungen haben eine besondere Werbekraft, weil sie 
objektiv anmuten und ihnen daher ein größeres Vertrauen ge-
schenkt wird als eigenen Aussagen des Werbenden. Bei der Wer-
bung mit Kundenempfehlungen ist aber Vorsicht geboten. Kun-
den sollten für die Abgabe von Empfehlungen keine Gegenleis-
tung erhalten. Dies gilt auch für Facebook-»Likes«.

ie Werbung einer Apotheke mit 
der Ankündigung beziehungs-
weise Gewährung von zwei geld-

werten »Schloss-Talern« für ein bei Face-
book abgegebenes »Like« ist irrefüh-
rend. Dies hat das Landgericht Bonn in 
einem aktuellen Urteil vom 04.12.2020 
(14 O 82/19) klargestellt und damit die 
von der Wettbewerbszentrale bisher ge-
genüber Werbenden vertretene Auffas-
sung bestätigt. 

Der Fall: Treuepunkteaktion – 
2 Taler für »Ihr Like bei Facebook« 
Im Herbst 2019 wurde die Wettbewerbs-
zentrale auf eine Treuepunkteaktion 
aufmerksam gemacht, die eine Apothe-
ke auf ihrer Facebook-Seite bewarb. Im 
Rahmen dieser Aktion kündigte die Apo-
theke an, dass ihre Kunden sogenannte 
»Schloss-Taler« sammeln und anschlie-
ßend gegen Prämien eintauschen könn-
ten. Dabei versprach sie den Kunden 2 
Taler für die Abgabe eines »Likes« bei 
Facebook. 
 Die Wettbewerbszentrale beanstan-
dete diese Werbung, zusammen mit 

anderen Werbemaßnahmen der Apo-
theke, als irreführend, weil der Face-
book-Nutzer über die tatsächliche Wert-
schätzung der Facebook-Seite der Apo-
theke getäuscht wird. Da die Taler für 
die betreffenden Kunden einen nicht 
unerheblichen Wert haben und ein 
»Like« im Übrigen schnell gesetzt ist, 
steht zu befürchten, dass viele Kunden 
der Aufforderung nur nachkommen, um 
die Belohnung in Form der Taler zu er-
halten. Die auf diese Weise generierten 
»Likes« sind mithin nicht objektiver Aus-
druck einer echten Wertschätzung der 
Apotheke, was sich dem Besucher der 
Facebook-Seite der werbenden Apothe-
ke jedoch nicht erschließt. 

Das Urteil: Werbung mit gekauften 
»Likes« sowie Kauf von »Likes« ist
wettbewerbswidrig
Da die Apotheke die Abgabe einer Un-
terlassungserklärung verweigerte, hatte 
das Landgericht Bonn zu entscheiden. 
Das Gericht schloss sich der Meinung 
der Wettbewerbszentrale an und beur-
teilte die Werbung mit gekauften »Likes« 
wie auch den Kauf von »Likes« als wett-

bewerbswidrig. Das Gericht verweist in 
seiner Begründung auf die bisherige 
Rechtsprechung, nach der eine Werbung 
mit bezahlten Empfehlungen Dritter un-
zulässig ist, wenn der Umstand der Be-
zahlung nicht offengelegt wird (so OLG 
Frankfurt, Urteil vom 16.05.2019 – 6 U 
14/19). Äußerungen Dritter wirken in der 
Werbung objektiv und werden daher im 
Allgemeinen höher bewertet als eigene 
Aussagen des Werbenden. Ein Kunde, 
der eine Empfehlung ausspricht, muss 
daher in seinem Urteil frei und unabhän-
gig vom Werbenden sein. 
 Diese Grundsätze gelten nach Auffas-
sung des Gerichts gleichermaßen für die 
Abgabe eines »Likes« bei Facebook. Ei-
nem solchen »Like« wohne ebenfalls 
eine positive Bewertung inne, auch wenn 
es mit keinem weiteren Text und damit 
auch mit keinen überprüfbaren Tatsa-
chen verbunden ist. Die Zahl der Likes 
spiegele »im allgemeinen Bewusstsein 
schon eine gewisse Beliebtheit  wieder, 
die mittelbar auch auf eine Kundenzu-
friedenheit schließen lässt«.
 Vor diesem Hintergrund sollten Kun-
den nicht durch geldwerte Belohnungen 
dazu motiviert werden, ihre Wertschät-
zung auszudrücken – sei es durch po-
sitive Kundenbewertungen oder die Ab-
gabe von »Likes« auf Social Media-
Plattformen.
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Die Wettbewerbszentrale ist die größte und einfl ussreichste Selbstkontroll-
institution für fairen Wettbewerb. Zu ihren Mitgliedern zählen mehr als 1.200 
Unternehmen und über 800 Kammern und Wirtschaftsverbände. Branchen-
übergreifend, neutral und unabhängig setzt sie die Wettbewerbs- und Ver-
braucherschutzvorschriften im Markt durch, bietet Informationsdienstleistun-
gen und berät ihre Mitglieder sowie den Gesetzgeber, um zur Förderung eines 
fairen Wettbewerbs beizutragen. 
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